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Was sind Jagdeinrichtungen?

Für die Hege des Wildes, seine Beob-
achtung, für die Jagdausübung im en-
geren Sinn und für die Revierüberwa-
chung (Jagdschutz) sind in der Regel
besondere Jagdeinrichtungen erforder-
lich.

Welche Anlagen für den Jagdbetrieb
als Jagdeinrichtungen zu zählen sind,
ist im § 95 Abs. 1 Bgld. Jagdgesetz
2004 beispielhaft angeführt: Futter-
stellen, ständige Ansitze, Jagdhütten,
Jagdsteige, Wildzäune „und derglei-
chen“ sowie Anlagen nach § 4 Abs. 3
Jagdgesetz, das sind Daueräsungsflä-
chen, Deckungsflächen, Verbissgehöl-
ze, Hecken und Remisen. Hier nicht
angeführte Anlagen, die Jagdeinrich-
tungen sein können, sind durchaus
denkbar, wenn sie der pfleglichen und
nachhaltigen Jagdwirtschaft dienen. 

Errichtung von 

Jagdeinrichtungen

Für die Errichtung von Jagdeinrich-
tungen braucht der Jagdausübungs-
berechtigte, wenn er nicht gleichzeitig
Eigenjagdberechtigter ist, grundsätz-
lich die Zustimmung des Grundeigen-
tümers.

Obwohl das Bgld. Jagdgesetz im Un-
terschied zu anderen Jagdgesetzen
eine Schriftlichkeit für die Zustim-
mung des Grundeigentümers nicht
anordnet, wird zu Beweiszwecken die
schriftliche Zustimmungserklärung
von Vorteil sein. In dieser schriftlichen
Vereinbarung sollte auch geregelt sein,
wer Eigentümer der Anlage ist und was
mit ihr bei Auflösung des Pachtver-
trages geschehen soll. 

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
jedoch auch ohne diese Zustimmung
die Bewilligung zur Errichtung solcher
Jagdeinrichtungen mit Ausnahme von

Wildzäunen dann zu erteilen, wenn
dem Grundeigentümer „der Sachlage
nach“ die Duldung der Anlage zuge-
mutet werden kann. Die Zumutbarkeit
der Sachlage nach setzt sicherlich vor-
aus, dass diese Anlage einerseits für
die Wildhege und die Jagd unerlässlich
ist, andererseits aber dem Grundeigen-
tümer keine wesentlichen Erschwer-
nisse in der Bewirtschaftung seines
Grundes erwachsen. Die Bezirksver-
waltungsbehörde hat in diesen Fällen
auch eine Entschädigung für diese
Duldung festzusetzen.

Da Wildzäune auf einem Grundstück
erfahrungsgemäß die Bewirtschaftung
behindern, kann bereits aufgrund des
Gesetzes die Zustimmung des Grund-
eigentümers durch eine Entscheidung
der Bezirksverwaltungsbehörde nicht
ersetzt werden. 
§ 110 Abs. 1 Jagdgesetz, wonach so-
wohl Jagdausübungsberechtigter als
auch Grundbesitzer befugt sind, zur
Abwehr von Wild Zäune, Gitter udgl.
zu errichten, kann meiner Meinung
nach bezüglich des Jagdausübungsbe-
rechtigten nur so verstanden werden,
dass dieser bei mangelnder Zustim-
mung des Grundeigentümers einen
Wildzaun nur auf einem Nachbar-
grundstück errichten kann. 
Auch die Errichtung von Jagdhütten
wird ohne Zustimmung des Grundei-
gentümers nicht möglich sein, da sol-
che bei unseren burgenländischen Ge-
gebenheiten schwerlich für die Jagd
zwingend erforderlich sein werden. 

Sollte durch eine bestimmte Jagdein-
richtung nach anderen Gesetzen (etwa
nach dem Forstgesetz, dem Raumpla-
nungsgesetz, der Bauordnung oder
dem Naturschutzgesetz) noch andere
Bewilligungen erforderlich sein, so
dürfen solche Jagdeinrichtungen erst
nach Erhalt aller Bewilligungen er-
richtet werden. 

§ 5 lit. a Z 1 des Natur- und Land-
schaftspflegegesetzes, Landesgesetz-
blatt Nr. 27/1991 in der Fassung Lan-
desgesetzblatt Nr. 32/2001, nimmt
Hochstände und Ansitze, die üblicher-
weise zur rechtmäßigen Ausübung der
Jagd erforderlich sind, von der Bewil-
ligungspflicht aus; für die Errichtung
eines über 1.000 m2 großen Wildackers
auf Waldboden wird aber eine Ro-
dungsbewilligung nach dem Forstge-
setz notwendig sein.

In diesem Zusammenhang ist auch auf
ein Verbot sachlicher Art hinzuweisen:
Nach § 101 Abs. 1 Z 12 Jagdgesetz ist
es verboten, Hochstände und Ansitze
in einer geringeren Entfernung als 100 m
von der Jagdgebietsgrenze ohne Zu-
stimmung des benachbarten Jagdaus-
übungsberechtigten zu errichten und
zu erhalten, sofern es sich nicht um
eine Grenze zu einem anderen Bundes-
land handelt, in dem keine gleichlau-
tenden Bestimmungen bestehen. 

Im Niederösterreichischen Jagdge-
setz fehlt eine vergleichbare Bestim-
mung …!

Im Gegensatz zur Zeit vor 2005 ist der
100-m-Abstand zur Staatsgrenze hin
einzuhalten!

Rechtscharakter einer

Jagdeinrichtung und 

Haftung bei Schäden

Nach den allgemeinen bürgerlichen
Rechtsgrundsätzen fallen bauliche An-
lagen, die mit Grund und Boden ver-
bunden sind, in das Eigentum des
Grundeigentümers. Sie bilden gemäß
§ 297 ABGB ein Zugehör des betrof-
fenen Grundstückes.

Aus der Judikatur des Obersten Ge-
richtshofes kann jedoch entnommen
werden, dass eine Jagdeinrichtung (im
Speziellen Hochstände) nicht automa-
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tisch in das Eigentum des Grund-
eigentümers fällt, sondern als Neben-
sache des Jagdrechtes qualifiziert wer-
den kann und somit im Eigentum des
Jagdausübungsberechtigten verbleibt.
Sollte jedoch vertraglich etwas ande-
res vereinbart sein, gilt selbstverständ-
lich die vertragliche Regelung.

Ein Hochstand stellt ein „Werk“ im
Sinne des § 1319 ABGB dar. Nach die-
ser Bestimmung ist dann, wenn durch
den Einsturz oder durch Ablösen von
Teilen dieses Werkes jemand verletzt
oder sonst ein Schaden verursacht
wird, der Besitzer des Werkes zum Er-
satz verpflichtet, wenn die Ereignung
die Folge der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Werkes ist und er nicht be-
weist, dass er alle zur Abwendung der
Gefahr erforderliche Sorgfalt aufge-
wendet hat. 

Sollte jedoch irgendjemand zu Scha-
den kommen, weil er einen Hochstand
besteigt, ist eine Haftung des Eigen-
tümers der Anlage auszuschließen, da
jagdfremden Personen gemäß § 107
Abs. 3 Jagdgesetz das Betreten von
Hochständen, Ansitzen und Futterstel-
len verboten ist.

Eine Haftung bestünde allerdings dann,
wenn etwa ein Jagdgast durch den man-
gelhaften Zustand des Hochstandes zu
Schaden käme. 

Überlassung

einer Jagdeinrichtung

Nach dem Wortlaut des § 95 Abs. 1 Jagd-
gesetz sind nur die von der Bezirksver-
waltungsbehörde bewilligten Jagdein-
richtungen nach Beendigung des Pacht-
verhältnisses auf Verlangen des Jagd-
nachfolgers gegen angemessene Ent-
schädigung zu überlassen („diese Anla-
gen ... sind zu überlassen“ bezieht sich
nur auf solche, deren Errichtung der
Grundeigentümer dulden muss).
Der bisherige Jagdausübungsberechtig-
te ist nicht verpflichtet,Anlagen, die mit
Zustimmung des Grundeigentümers er-
richtet wurden, dem Jagdnachfolger zu
überlassen. Ob die Anlage zu räumen ist
bzw. wer sie zu räumen hat, ist nach pri-
vatrechtlichen Regeln zu beurteilen. 

Benützung

nichtöffentlicher Wege

Nichtöffentliche Wege (Privatwege)
sind zwar keine Jagdeinrichtungen, ih-
re Benützung ist aber im § 95 Abs. 2
Jagdgesetz geregelt. Diese Regelung,
die dem Jagdausübungsberechtigten
ein Benützungsrecht zur Wildbringung
und Wildfütterung einräumt und dem
Wegeerhalter ein Duldungsrecht gegen
angemessene Entschädigung und Er-
satz von Schäden am Weg auferlegt, be-
zieht sich nur auf Wege im Jagdgebiet
des Jagdausübungsberechtigten selbst,
nicht aber auf Anfahrtswege im Revier.

wHR Dr. Franz KÖGLER
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